
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/3/27 91/08/0039
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1992

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/10/22 90/08/0189 1

Stammrechtssatz

§ 49 Abs 3 ASVG enthält eine Aufzählung jener Geldbezüge und Sachbezüge, die - ausnahmsweise - nicht als Entgelt iSd

§ 49 Abs 1 und 2 ASVG gelten, die also an sich die Merkmale der in den Abs 1 und 2 genannten Art aufweisen

(Hinweis E 25.5.1987, 86/08/0100).
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